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Betreff:

Bürgschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Antrag der Bürgerliste Wiesbaden vom 19.10.2011 -   

Antragstext:

Immer wieder haben die Stadtverordneten über Bürgschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden 
für Kredite von Beteiligungsunternehmen zu entscheiden. Unter dem Gesichtspunkt der 
Zinsersparnis durch die Gewährung kommunalkreditähnlicher Konditionen sind diese 
Risikoübernahmen positiv zu bewerten, um die Wirtschaftlichkeit der entsprechenden 
Kreditnehmer zu verbessern.

Der Magistrat möchte berichten:

1. Für welche Gesamtkreditsumme aktuell Bürgschaften gewährt werden?

2. Mit welchem Risiko (Ausfallquote oder ähnlichem) werden diese Bürgschaften bewertet?

3. Ob es möglich ist, die Abschluß- sowie die Avalprovisionen im Hinblick auf eine 
Kostenstellengerechtigkeit dem Kreditnehmer zu belasten?

4. Für die im Jahr 2011 gewährten Bürgschaften eine Gegenüberstellung von 
Ursprungszins, Provisionen sowie den Zins des tatsächlich abgeschlossenen Kredits in 
Prozent und absolut darzustellen, um den tatsächlichen Vorteil der Bürgschaften 
bewerten zu können.

5. Ob in zukünftigen Vorlagen zu Bürgschaften die oben gewünschten Informationen 
aufgeführt werden?

Wiesbaden, 20.10.2011


